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Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät  

vom 25.06.2014 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 67 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des 
Artikels 1 des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 723), 
hat die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln die folgende Ordnung 
erlassen:  

Artikel I  

Die Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 
vom 26. Oktober 2010 (Amtliche Mitteilungen 98/2010) wird wie folgt geändert:  

1. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Wortlaut des Absatzes 1 wird als neuer Absatz 1 folgender Satz 
vorangestellt: „Wer eine Dissertation verfassen möchte, soll sich zur 
Betreuung als Doktorandin oder Doktorand annehmen lassen.“  

b) Der bisherige Wortlaut des Absatzes 1 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst: 
„(2) 1Die hauptamtlichen und die im Ruhestand befindlichen 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie die 
Privatdozentinnen und Privatdozenten der Fakultät haben das Recht, 
Doktorandinnen oder Doktoranden anzunehmen und zu betreuen. 2Das 
Recht kann auf Antrag auch Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
verliehen werden, die bereits über die Dissertation hinaus besondere 
wissenschaftliche Forschungsleistungen erbracht haben; die Entscheidung 
trifft das Dekanat.“  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  

d) Dem neuen Absatz 3 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 
„3Gleichzeitig bestellt die Dekanin oder der Dekan auf Vorschlag der 
Betreuerin oder des Betreuers eine Person, die die Voraussetzungen nach 
§ 10 Absatz 2 oder 3 erfüllt, zur Zweitbetreuerin oder zum Zweitbetreuer. 
4Auf Wunsch der Doktorandin oder des Doktoranden kann eine weitere 
Person zur Drittbetreuerin oder zum Drittbetreuer bestellt werden.“  

2. § 3 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Zur Promotion wird auf Antrag zugelassen, wer  

a) die erste Prüfung oder die zweite Staatsprüfung gemäß § 5 des Deutschen 
Richtergesetzes mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bestanden hat; 
der ersten Prüfung steht die erste Staatsprüfung gemäß des Deutschen 
Richtergesetzes in der bis zum 30.06.2003 geltenden Fassung gleich,  
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b) in einem Seminar bei einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer, 
einer Honorarprofessorin oder einem Honorarprofessor oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät vor dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note „gut“ oder seit dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ 
bewertet wurde, sowie  

c) sich wenigstens ein Jahr vor der Antragstellung für das von der 
Graduiertenschule der Fakultät angebotene Propädeutikum angemeldet und 
es vor der Antragstellung absolviert hat.  

2Von allen Doktorandinnen und Doktoranden werden Kenntnisse der lateinischen 
Sprache erwartet.  

(2) 1Stellt der Besuch des Propädeutikums oder das Einhalten der Frist gemäß 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c für die Bewerberin oder den Bewerber eine 
unzumutbare Härte dar, kann die Dekanin oder der Dekan, gegebenenfalls im 
Benehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer, die Bewerberin oder den 
Bewerber von der Verpflichtung zur Teilnahme oder der Einhaltung der Frist 
befreien. 2Eine unzumutbare Härte stellt die Pflicht zum Besuch des 
Propädeutikums insbesondere für Bewerberinnen oder Bewerber dar, die ihre 
Dissertationsschrift in einer anderen als der deutschen Sprache verfassen und 
keine für den Besuch des Propädeutikums hinreichende Deutschkenntnisse 
aufweisen. 3Allein die Arbeitsbelastung der Bewerberin oder des Bewerbers 
begründet keinen Härtefall.  

(3) 1Wer von einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät vor deren oder dessen 
Berufung an die Universität zu Köln an deren oder dessen bisheriger Fakultät als 
Doktorandin oder Doktorand angenommen wurde, kann auf deren oder dessen 
Antrag zur Promotion zugelassen werden, wenn sie oder er die erste Prüfung oder 
die zweite Staatsprüfung mindestens mit der Note „befriedigend“ bestanden hat 
und bei der Annahme als Doktorandin oder Doktorand die 
Zulassungsvoraussetzungen ihrer oder seiner Heimatuniversität erfüllt hat. 2Für 
Bewerberinnen oder Bewerber, die das Studium im Ausland abgeschlossen 
haben, gilt § 4. 

(4) 1Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber weder in der ersten Prüfung oder der 
ersten Staatsprüfung noch in der zweiten Staatsprüfung die in Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe a vorgesehene Note, aber mindestens in einer der beiden Prüfungen 
die Note „befriedigend“ erhalten, so lässt die Dekanin oder der Dekan die 
Bewerberin oder den Bewerber zur Promotion zu, wenn sie oder er in einem 
weiteren Seminar bei einer anderen Hochschullehrerin oder einem anderen 
Hochschullehrer oder einer anderen Privatdozentin oder einem anderen 
Privatdozenten der Fakultät als der Betreuerin oder dem Betreuer vor dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note „gut“ oder seit dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bewertet 
wurde. 2Hat die Bewerberin oder der Bewerber das Seminar im Sinne des 
Satzes 1 absolviert, ohne zuvor als Doktorandin oder Doktorand angenommen 
worden zu sein, so bestellt die Dekanin oder der Dekan die Veranstalterin oder 
den Veranstalter des Seminars nicht gemäß § 10 zur Erstgutachterin oder zum 
Erstgutachter.  
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(5) 1Wer keine juristische Prüfung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a bestanden, 
aber im Bereich der Europäischen Union einen Masterstudiengang gemäß § 61 
Absatz 2 HG NRW abgeschlossen hat, wird zur Promotion zugelassen, wenn der 
Abschluss qualifiziert ist und sie oder er weitere Leistungen nach Satz 4 erbracht 
hat. 2Ein Masterabschluss ist qualifiziert, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
zu den besten 15 Prozent der Absolventinnen und Absolventen des jeweiligen 
Jahrgangs in ihrem oder seinem Studiengang gehört. 3Gehört sie oder er nicht zu 
den besten 15 Prozent, aber zu den besten 20 Prozent der Absolventinnen und 
Absolventen des jeweiligen Jahrgangs in ihrem oder seinem Studiengang, so 
muss zur Zulassung wenigstens eine der nach Satz 4 Buchstabe c erforderlichen 
Seminarleistungen mit wenigstens der Note „gut“ bewertet worden sein. 4Die 
Bewerberin oder der Bewerber hat folgende Leistungen in Lehrveranstaltungen 
des Studienganges Rechtswissenschaft an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln zu erbringen:  

a) in einer Übung eine Hausarbeit und eine Klausur, wobei das Ergebnis der 
beiden Leistungen im Durchschnitt mindestens „befriedigend“ sein muss (4 
Versuche zum Bestehen der Klausur und zum Verbessern des 
Klausurergebnisses, keine Versuchsbeschränkung in der Hausarbeit), 

b) in einer Grundlagenveranstaltung eine Klausur mindestens mit der Note 
„befriedigend“ (3 Versuche zum Bestehen der Klausur und zum Verbessern 
des Klausurergebnisses), 

c) drei Seminare, davon mindestens eines, das einer 
Schwerpunktbereichsseminararbeit (häusliche Arbeit im Sinne von § 28 
Absatz 3 Satz 3 JAG NRW) mit Vortrag und Diskussion nach der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft mit 
Abschluss erste Prüfung dieser Fakultät entspricht und mindestens eines bei 
einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät, die oder der nicht 
Betreuerin oder Betreuer der Dissertation ist, wobei sie oder er jeweils eine 
Ausarbeitung eingereicht und ein Referat gehalten hat und die Leistung 
mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bewertet worden sein muss 
(keine Versuchsbeschränkung hinsichtlich der Seminare).  

5Die Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Sätzen 2 
bis 4 trifft die Dekanin oder der Dekan. 6Sie oder er kann von der Verpflichtung, 
Klausuren und Hausarbeiten nach Satz 4 zu schreiben, ganz oder teilweise 
befreien, soweit die rechtswissenschaftlichen Anteile in dem Masterstudiengang, 
den die Bewerberin oder der Bewerber absolviert hat, deren oder dessen 
juristische Qualifikation hinreichend erkennen lassen. 7Die Sätze 1, 2, 4, 5 und 6 
gelten entsprechend für Absolventinnen und Absolventen von Magister-, Diplom- 
und Staatsexamensstudiengängen. 

(6) 1Wer keine juristische Prüfung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a abgelegt, 
aber im Bereich der Europäischen Union einen rechtswissenschaftlichen 
Bachelorstudiengang im Sinne des § 67 Absatz 4 Buchstabe b HG NRW 
abgeschlossen hat, wird zur Promotion zugelassen, wenn der Abschluss sie oder 
ihn ohne Auflagen zur Aufnahme eines Masterstudiums qualifiziert und sie oder er 
weitere Leistungen nach Satz 2 erbracht hat. 2Die Bewerberin oder der Bewerber 
hat folgende Leistungen in Lehrveranstaltungen, die für den Studiengang 
Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln angeboten werden, zu erbringen:  
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a) in vier Lehrveranstaltungen des Grundstudiums im Pflichtfachbereich 
Abschlussklausuren jeweils mindestens mit der Note „befriedigend“ 
(insgesamt 9 Versuche), 

b) in einer Übung eine Hausarbeit und eine Klausur jeweils mindestens mit der 
Note „befriedigend“ (4 Versuche für die Klausur keine 
Versuchsbeschränkung in der Hausarbeit),  

c) in einer Grundlagenveranstaltung eine Klausur mindestens mit der Note 
„befriedigend“ (3 Versuche zum Bestehen der Klausur und zum Verbessern 
des Klausurergebnisses), 

d) drei Seminarreferate, davon mindestens eines, das einer 
Schwerpunktbereichsseminararbeit (häusliche Arbeit im Sinne von § 28 
Absatz 3 Satz 3 JAG NRW) mit Vortrag und Diskussion nach der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft mit 
Abschluss erste Prüfung dieser Fakultät entspricht und mindestens eines bei 
einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät, die oder der nicht 
Betreuerin oder Betreuer der Dissertation ist, wobei jeweils eine 
Ausarbeitung eingereicht und ein Referat gehalten worden und die Leistung 
mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ bewertet worden sein muss.  

3Die Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Sätzen 1 
und 2 trifft die Dekanin oder der Dekan. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
Absolventinnen und Absolventen von rechtswissenschaftlichen 
Diplomstudiengängen.“  

3. § 4 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Wer ein rechtswissenschaftliches Studium im Ausland abgeschlossen hat, 
wird auf Antrag zur Promotion zugelassen, wenn sie oder er  

a) ein Hochschulstudium erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen hat, die 
am Ort der Hochschule ohne weitere Voraussetzung den Zugang zu einem 
juristischen Beruf oder zu einer qualifizierten berufspraktischen juristischen 
Ausbildung ermöglicht,  

b) zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit (§ 9 Absatz 1) befähigt ist und  

c) wenigstens ein Jahr vor der Antragstellung das von der Graduiertenschule 
der Fakultät angebotene Propädeutikum absolviert hat.  

2Die Bewerberinnen oder Bewerber sollen Kenntnisse der deutschen Sprache 
besitzen. 3Der Nachweis der Befähigung im Sinne von Satz 1 Buchstabe  b wird in 
der Regel durch den Erwerb des Grades des Master of Laws für im Ausland 
graduierte Juristen und Juristinnen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln mindestens mit der Note „magna cum laude“ erbracht. 4Hat die 
Bewerberin oder der Bewerber kein Masterstudium nach Satz 3 absolviert, so 
kann die Dekanin oder der Dekan, gegebenenfalls im Benehmen mit der 
Betreuerin oder dem Betreuer, die die Bewerberin oder den Bewerber von der von 
der Voraussetzung des Masterstudiums befreien, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber in einem Seminar bei einer Hochschullehrerin oder einem 
Hochschullehrer oder einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten der 
Fakultät, die oder der nicht Betreuerin oder Betreuer der Dissertation ist, eine 
Ausarbeitung eingereicht und ein Referat gehalten hat und die Leistung 
mindestens mit der Note „gut“ bewertet wurde. 5§ 3 Absatz 3 und 4 bleibt 
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unberührt. 6Hat die Bewerberin oder der Bewerber das Seminar im Sinne des 
Satzes 5 absolviert, ohne zuvor als Doktorandin oder Doktorand angenommen 
worden zu sein, so bestellt die Dekanin oder der Dekan die Veranstalterin oder 
den Veranstalter des Seminars nicht gemäß § 10 zur Gutachterin oder zum 
Gutachter. 

(2) Die Prüfungsleistungen gemäß § 1 können auch in englischer oder 
französischer Sprache erbracht werden, wenn ein habilitiertes Mitglied der 
Fakultät bereit ist, als Erstberichterstatterin oder Erstberichterstatter im Sinne des 
§ 10 zu fungieren und eine Person benennt, die zur Übernahme der Begutachtung 
der fremdsprachlichen Prüfungsleistung bereit und taugliche 
Zweitberichterstatterin oder tauglicher Zweitberichterstatter im Sinne des § 10 ist.  

(3) 1Sind die Voraussetzungen der Zulassung nach Absatz 1 und 2 erfüllt, so 
erteilt die Dekanin oder der Dekan der Bewerberin oder dem Bewerber hierüber 
auf Antrag eine schriftliche Bestätigung. 2§ 7 bleibt unberührt.  

4. Dem § 6 Satz 2 wird als Satz 3 angefügt: „3Die Zweitbetreuerin oder der 
Zweitbetreuer sowie gegebenenfalls die Drittbetreuerin oder der Drittbetreuer 
beraten die Doktorandin oder den Doktoranden.“  

5. § 7 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt: „gegebenenfalls den 
Nachweis der Heimathochschule über das Vorliegen der Voraussetzung des § 3 
Absatz 3 Satz 3,“.  

b) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 5“ 
ersetzt.  

c) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 5“ 
ersetzt.  

6. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „häusliche Arbeit (§ 11 Abs. 6 Buchst. a 
Studien- und Prüfungsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät)“ durch die 
Wörter „Schwerpunktbereichsseminararbeit (häusliche Arbeit im Sinne von § 28 
Absatz 3 Satz 3 JAG NRW) mit Vortrag und Diskussion“ und das Wort 
„abgeschlossen“ durch das Wort „bestanden“ ersetzt.  

7. § 10 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: „(1) 1Ist die Bewerberin oder der Bewerber 
zur Doktorprüfung zugelassen, so bestimmt die Dekanin oder der Dekan zur 
Beurteilung der Dissertation zwei Berichterstatterinnen oder Berichterstatter 
aus dem Kreise der nach § 2 Absatz 2 zur Betreuung von Doktorandinnen 
und Doktoranden berechtigte Personen. 2Mindestens eine oder einer der 
Berichterstatterinnen oder Berichterstatter muss Universitätsprofessorin oder 
Universitätsprofessor der Fakultät sein.“.  

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2)1Als Erstberichterstatterin oder 
Erstberichterstatter bestellt die Dekanin oder der Dekan eine nach § 2 
Absatz 2 zur Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden berechtigte 
Person; ist die Bewerberin oder der Bewerber als Doktorandin oder 
Doktorand angenommen worden, soll die Betreuerin oder der Betreuer zur 
Erstgutachterin oder zum Erstgutachter bestellt werden. 2Ist die Bewerberin 
oder der Bewerber von einem Mitglied der Fakultät als Doktorandin oder der 
Doktorand angenommen worden, das nach der Annahme Mitglied einer 
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anderen Fakultät oder Hochschule geworden ist, so kann auch dieses als 
Gutachterin oder Gutachter bestellt werden.“  

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „(3)1Zweitberichterstatterin oder 
Zweitberichterstatter können auch dort zur Erstellung von 
Promotionsgutachten berechtigte Mitglieder einer anderen deutschen oder 
ausländischen Fakultät sein.“ 

8. Dem § 11 Absatz 1 wird als Satz 4 angefügt: „4Falls eine Drittbetreuerin oder ein 
Drittbetreuer bestellt worden ist, kann auch sie oder er ein Gutachten über die 
Dissertation einreichen; es enthält keinen Vorschlag hinsichtlich eines Prädikats.“  

9. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird die Angabe „27 Pflichtexemplare“ durch die Angabe „25 
Pflichtexemplare“ ersetzt.  

b) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „2Die Einreichungsfrist 
kann auf Antrag verlängert werden, wenn die Dissertation mit Genehmigung der 
Dekanin oder des Dekans von einem gewerblichen Verlag zur Veröffentlichung als 
Buch angenommen worden ist“; die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 
4.  

10. Der § 15 wird wie folgt geändert:  

In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „von zwei Jahren“ durch die Wörter „von 
einem Jahr“ ersetzt.  

11. Der § 20 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Diese Promotionsordnung gilt für alle Bewerberinnen und Bewerber, die ihr 
Zulassungsgesuch nach Inkrafttreten dieser Ordnung eingereicht haben.  

(2) 1Bewerberinnen oder Bewerber, die unter Vorlage einer Dissertationsschrift 
die Zulassung beantragt haben oder als Doktorandin oder Doktorand 
angenommen wurden, bevor diese Ordnung in Kraft getreten ist, werden auf 
Antrag gemäß den Vorschriften der Promotionsordnung vom 01.08.2003 (Amtliche 
Mitteilungen 49/2003) zuletzt geändert mit Ordnung vom 07.10.2008 (Amtliche 
Mitteilungen 74/2008) behandelt. 2Auf ausländische Bewerberinnen oder 
Bewerber im Sinne von § 3a der Promotionsordnung vom 01.08.2003 wird die 
Promotionsordnung vom 01.08.2003 jedoch nur dann angewandt, wenn sie unter 
Vorlage einer Dissertationsschrift die Zulassung zur Doktorprüfung beantragt 
haben oder wenn sie als Doktorandin oder Doktorand angenommen wurden und 
unter Einreichung der notwendigen Unterlagen die Bestätigung der 
Voraussetzungen für die Zulassung als Doktorandin oder Doktorand nach § 3a 
Absatz 3 der Promotionsordnung vom 01.08.2003 beantragt haben, bevor diese 
Ordnung in Kraft getreten ist.  

(3) 1Bewerberinnen oder Bewerber, die vor dem 01.03.2014 unter Vorlage einer 
Dissertationsschrift die Zulassung beantragt haben sind von der 
Zulassungsvoraussetzung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d (Propädeutikum 
der Graduiertenschule) befreit. 2Beantragen sie die Zulassung ab dem 
01.03.2014, sind sie von der Zulassungsvoraussetzung des § 3 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe c (Propädeutikum der Graduiertenschule) befreit, wenn sie vor dem 
01.03.2014 als Doktorandin oder Doktorand angenommen wurden und die 
Betreuerin oder den Betreuer nicht gewechselt haben. 3Steht die ursprüngliche 
Betreuerin oder der ursprüngliche Betreuer aus von der Bewerberin oder dem 



 

 7

Bewerber nicht zu vertretenden Gründen rechtlich oder tatsächlich nicht mehr zur 
Verfügung, so ist die Bewerberin oder der Bewerber dann von der 
Zulassungsvoraussetzung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d (Propädeutikum 
der Graduiertenschule) befreit, wenn die Annahme vor dem 01.03.2014 erfolgte 
und die vor diesem Tage begonnene Dissertation zu Ende geführt wird.  

Artikel II  

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.03.2014 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Mitteilungen der Universität zu Köln veröffentlicht.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Engeren Fakultät der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 24.04.2014 und 15.05.2014 sowie nach Prüfung der 
Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom 24.06.2014. 

Köln, den 25.06.2014 

Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln 
 
 
gez. Universitätsprofessor Dr. Martin Henssler 


